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2. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Schreiben
vom 09.04.2019 und 05.07.2018

Der Landesbetrieb erhebt keine grundsätzlichen 
Bedenken, verweist aber auf seine Stellungnahme 
vom 05.07.2018 im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung. Hier bittet der Landesbetrieb im Hinblick auf 
die geplante Erschließung der Fläche aufgrund der 
schon heute hohen Verkehrsbelastung auf der B 
229 (Bräuckenstraße), die Empfehlungen aus dem 
Verkehrsgutachten des Ingenieurbüros BBW (Bri-
lon, Bondzio, Weiser) zu beachten und entspre-
chend umzusetzen. Dies betreffe u.a. die zwingend 
erforderliche Verlängerung der Rechtsabbiegespur 
aus der Wefelshohler Straße und die Einschrän-
kung für die Nachnutzung des heutigen Lidl-Stan-
dortes an der Bromberger Straße. 

Stellungnahme hierzu: 

Die Verlängerung des Rechtsabbiegers in der We-
felshohler Straße ist gemäß den Vorgaben des Ver-
kehrsgutachtens im Bebauungsplan und im Vorha-
ben- und Erschließungsplan berücksichtigt worden. 
Die Ausbauplanung und Baudurchführung wird im 
Durchführungsvertrag geregelt. Der im Gutachten 
empfohlenen Anpassung des Signalzeitenplans 
wird dadurch Rechnung getragen, dass die betref-
fenden Verkehrsanlagen einschließlich Lichtsignal-
planung derzeit durch die Stadt Lüdenscheid sowie 
durch den Baulastträger Straßen NRW überplant 
werden. 

Bezüglich des heutigen Lidl-Standortes an der 
Bromberger Straße empfiehlt das Gutachten, aus 
verkehrstechnischen Gründen grundsätzlich eine 
weitere Verkehrszunahme am Knotenpunkt Bräu-
ckenstraße zu verhindern. Dies soll bei der Aus-
wahl einer Nachfolgenutzung an der Bromberger 
Straße zwingend berücksichtigt werden. Im parallel 
zu dieser Flächennutzungsplanänderung betriebe-
nen vorhabenbezogenen 6. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 765 „Ehemaliger Schlachthof“ soll 
im Durchführungsvertrag die Rückgabe der vor-
handenen Baugenehmigung am Altstandort gere-
gelt werden. Für einen Lebensmitteldiscounter soll 
es damit keine Bestandsrechte am alten Standort 
geben. Darüber hinaus wird im Bereich des Altstan-
dortes parallel zu der hier vorliegenden Bebau-
ungsplanänderung der Bebauungsplan Nr. 841 
„Bromberger Straße“ aufgestellt, in dem verkehrs-
intensive Nutzungen ausgeschlossen werden sol-
len. Der Ausschluss von Nutzungen in diesem Be-
bauungsplan kann jedoch nur im Rahmen der pla-
nungsrechtlichen Möglichkeiten die Betriebsart be-
treffen; eine Bedingung, diese an bestimmte Ver-
kehrserzeugung zu knüpfen, ist nicht möglich. 
Der Stellungnahme des Landesbetriebes wird ge-
folgt. 

3. Südwestfälische Industrie- und Handelskam-
mer zu Hagen (SIHK), Schreiben vom
09.04.2019

Seitens der SIHK bestehen keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes. Allerdings weist die SIHK
darauf hin, dass im Regionalplan für das Vor-
habengrundstück ein Bereich für gewerbliche
und industrielle Nutzungen (GIB) und im Flä-
chennutzungsplan gewerbliche Baufläche dar-
gestellt sind. Hier sollte zumindest für den Be-
reich südöstlich der Bräuckenstraße mittelfristig
eine Lösung gefunden werden.

Stellungnahme hierzu:

Der Regionalplan des Regierungsbezirks Arns-
berg – Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und
Hagen (Bochum, Herne, Hagen, Ennepe-Ruhr-
Kreis, Märkischer Kreis) stellt in der Umgebung
des Vorhabengrundstücks sowohl einen Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen (GIB) als auch einen Allgemeinen Sied-
lungsbereich (ASB) dar. Da die zeichnerische
Festlegung des Regionalplans aufgrund des
Maßstabs nicht parzellenscharf sein kann, wird
die Festlegung durch die Bezirksregierung
Arnsberg als Allgemeiner Siedlungsbereich in-
terpretiert.  Dafür spricht auch, dass die süd-
westlich und südöstlich angrenzende ASB-Sig-
natur die Straßen „Schlachthausstraße“ und
„Wefelshohler Straße“ überschreitet und somit
perspektivisch eine Ausweitung des ASB ange-
dacht ist. Darüber hinaus ist davon auszuge-
hen, dass auf Grund der umliegenden Wohnge-
biete das Vorhabengrundstück kaum durch
emittierendes Gewerbe, welches vornehmlich
in Bereichen für gewerbliche und industrielle
Nutzungen (GIB) anzusiedeln ist, genutzt wer-
den kann. Die Darstellung des Flächennut-
zungsplans wird mit der 11. Änderung in Son-
dergebiet Großflächiger Einzelhandel geändert. 

Der Anregung der SIHK Hagen wird insoweit
gefolgt.

4. Westnetz, Schreiben vom 08.04.2019 und
02.07.2018

Die Westnetz verweist auf die Gültigkeit ihrer
Stellungnahme vom 02.07.2018. Demnach ver-
laufen angrenzend an den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes in der Bräuckenstraße eine
Erdgashochdruckleitung und ein Steuerkabel.
Die Westnetz bittet darum, dafür Sorge zu tra-
gen, dass im Zuge von Erschließungsarbeiten
(Kanalanschluss, Gas-/ Wasser- und Stromlei-
tungsverlegungen etc.) die Erdgashochdruck-
leitung und das Steuerkabel Berücksichtigung
finden. Dabei geht die Westnetz davon aus,
dass sich das Geländeniveau nicht wesentlich
verändert (+/- 0,20 m).
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Sofern neue Anlagen oder Änderungen von 
Straßen und Wegen, wasserwirtschaftlichen 
Analgen, Grundstücken (Eigentumsverhältnis-
sen), Geländehöhen, Grünanlagen und Be-
pflanzungen im Bereich der Versorgungsanla-
gen zu erwarten sind, müssten anhand von De-
tailplanungen rechtzeitig Abstimmungen erfol-
gen. 

Die Erdgashochdruckleitung wurde in einem 
Schutzstreifen von 1,5 m Breite (jeweils 0,75 m 
rechts und links der Leitung) verlegt. Der 
Schutzstreifen sei grundbuchrechtlich gesichert 
und schaffe die räumliche Voraussetzung zur 
Überwachung nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 
466/I. Der Schutzstreifen sei von jeglicher Be-
bauung freizuhalten und dürfe auch nicht mit 
Bäumen bepflanzt werden. Oberflächenbefesti-
gungen im Bereich der Erdgashochdruckleitung 
in Beton seien nicht zulässig. Das Lagern von 
Bauelementen, schwertransportablen Materia-
lien, Mutterboden oder sonstigem Bodenabtrag 
sei in dem Schutzstreifenbereich nicht gestat-
tet. Größere Bodenauf- und abträge (> 0,20 m) 
seien ebenfalls ohne Absprache nicht zulässig. 
Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten in dem 
Schutzstreifenbereich und in der Nähe der Erd-
gashochdruckleitung, habe eine örtliche Ab-
stimmung der Arbeiten zu erfolgen.  
Des Weiteren seien bei Planungen im Bereich 
der Erdgashochdruckleitungen die Anweisun-
gen der Westnetz zum Schutz von Gasversor-
gungsleitungen (inkl. Begleitkabel) zu beach-
ten. 
Stellungnahme hierzu: 
Die Ausführungen betreffen in ihrem Detailie-
rungsgrad nicht die Ebene des Flächennut-
zungsplans. Auf der Ebene des Bebauungs-
planverfahrens ist die Stellungnahme entspre-
chend behandelt worden. 

5. Märkischer Kreis, Schreiben vom 08.04.2019:

Es lägen mehrere Sanierungs-, Umwelt- und
abfalltechnische Untersuchungen zur Sanie-
rung des ehemaligen Molkerei-Standortes im
Bereich des Flächennutzungsplans vor. Eine
entsprechende Kennzeichnung sei im Bebau-
ungsplan vorgenommen worden. Die erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen seien in Abstim-
mung mit der Unteren Bodenschutzbehörde
des Märkischen Kreises und unter gutachterli-
cher Bauüberwachung durchzuführen. In den
Erläuterungen zum Bebauungsplan unter Punkt 
7 „Kennzeichnung“ seien entsprechende Aufla-
gen formuliert.

Stellungnahme hierzu:

In der Begründung zum Flächennutzungsplan
gibt es eine Ausführung zum Altstandort im Um-
weltbericht unter Punkt 7.1.5 Boden. Bezüglich
der Kennzeichnung gibt es eine Ausführung in
der Begründung unter Punkt 6. Inhalte der Pla-
nung.
Der Anregung des Märkischen Kreises wird so-
mit gefolgt.

6. Stadtentwässerungsbetriebes Lüdenscheid 
Herscheid AöR (SELH), Schreiben vom 
25.03.2019 und 05.06.2018: 

Der SELH verweist auf die Gültigkeit seiner bei-
gelegten Stellungnahme vom 06.04.2018. Nach 
Rücksprache hat sich aufgeklärt, dass auf ein 
falsches Datum verwiesen wurde. Die beilie-
gende Stellungnahme vom 05.06.2018 sei gül-
tig. Demnach habe es seitens des SELH bereits 
Abstimmungen mit dem planenden Büro gege-
ben. Nach Vorgaben des SELH ergebe sich zu-
künftig folgende Entwässerungssituation für 
das Grundstück: 

- Der über das Grundstück verlaufende öf-
fentliche Mischwassersammler DN 300
würde außer Betrieb genommen. Eine pri-
vate Weiternutzung zur Grundstücksent-
wässerung sei kostenfrei möglich.

- Der Anschluss für die Grundstücksentwäs-
serung habe an den Mischwasserkanal DN
300 bei Schacht 61912 in der Bräucken-
straße zu erfolgen.

- Zur Entlastung des Schlittenbaches und sei-
ner Rückhaltebecken sehe der SELH eine
effiziente Abflussdrosselung des Nieder-
schlagswassers im Plangebiet für umsetz-
bar und notwendig. Das Oberflächenwasser
aus den versiegelten Flächen sei auf maxi-
mal 30 I/s zu begrenzen. Die Rückhaltung
sei für ein 5-jähriges Regenereignis zu di-
mensionieren.

- Alternativ könne das Oberflächenwasser
auf dem Grundstück zur Versickerung ge-
bracht werden. Der SELH übe in diesem
Fall keinen Anschlusszwang aus.

- Da die Fläche derzeit bereits weitgehend
versiegelt sei, sei hinsichtlich zu betrachten-
der Starkregenereignisse keine Verschär-
fung der Abflusssituation für die Unterlieger
durch die zukünftig geplante bauliche Nut-
zung zu erwarten.

- Urbane Sturzfluten, die nach Überlastung
der Kanalisation dem natürlichen Gelände-
gefälle und insbesondere den Straßenzü-
gen folgend oberflächig dem Grundstück
zuflössen, könnten auf Grund des theoreti-
schen Einzugsgebietes von ca. 10 ha bei ty-
pischen Niederschlagsmengen zwischen 50
bis 150 I/m² zu Schäden führen. Hier wären
entsprechende Maßnahmen entlang der
Wefelshohler Straße zum Objektschutz
sinnvoll.

Stellungnahme hierzu: 
Die Ausführungen betreffen in ihrem Detailie-
rungsgrad nicht die Ebene des Flächennut-
zungsplans. Auf der Ebene des Bebauungs-
planverfahrens ist die Stellungnahme entspre-
chend behandelt worden. 
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7. Enervie – Südwestfalen Energie und Wasser AG, Lüdenscheid, Schreiben vom 08.03.2019 und 04.07.2018

Die Enervie verweist auf ihre Stellungnahme vom 04.07.2018. Demnach bestünden gegen das Planverfahren
keine grundsätzlichen Bedenken. Angrenzend an das ausgewiesene Gebiet bzw. darin würden zahlreiche
Einrichtungen für die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom, welche die Versorgung gewährleisten, unter-
halten. Eine Versorgung mit Gas sei nur bei Nachweis der konkreten Nachfrage und unter Vorbehalt der
Wirtschaftlichkeit der notwendigen Erschließungsinvestitionen gewährleistet.
Auf dem Gelände befänden sich ein Kabelverteiler sowie alte Stromleitungen. Es sei zu prüfen, ob die 10 kV-
Leitung ausreichend sei für die zusätzliche Belastung der neuen LIDL-Stromstation. Um den Umfang und die
Dimensionierung für ein Versorgungskonzept festlegen zu können, benötigte die Enervie frühzeitig Leistungs-
angaben.

Neue Baumstandorte in der Nähe unserer Versorgungsleitungen seien mit der Enervie abzustimmen.

Stellungnahme hierzu:

Die Ausführungen betreffen in ihrem Detailierungsgrad nicht die Ebene des Flächennutzungsplans.

II. Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634) sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018, wird die 11. Änderung des
Flächennutzungsplanes und die dazugehörige Begründung einschließlich des Umweltberichtes vom Rat der
Stadt Lüdenscheid beschlossen.

III. Die 11. Flächennutzungsplanänderung wird nach dem Tage der Bekanntmachung der nach § 6 BauGB erfor-
derlichen Genehmigungserteilung der Bezirksregierung Arnsberg sowie unter Angabe von Ort und Zeit der öf-
fentlichen Einsichtnahme wirksam.

Das Gebiet der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 765 „Ehemaliger 
Schlachthof“, 6. Änderung ist nachfolgend skizziert: 

Die Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg vom 03.03.2020 (Aktenzeichen 35.2.1-MK-2/19) zur 11. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 765 „Ehemaliger Schlachthof“, 6. Änderung 
wird hiermit ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 

Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 765 „Ehemaliger Schlachthof“, 
6. Änderung liegt mit Begründung einschließlich Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung ab dem
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Zimmer 535 des Rathauses der Stadt Lüdenscheid, Rat-
hausplatz 2, während der Dienststunden der Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
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